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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1974

Norm

ABGB §1009

ABGB §1400 C

Rechtssatz

Den aus der Durchführung von Aufträgen nicht Berechtigter entstandenen "Schaden" muß die Bank selbst tragen; der

Bankkunde kann seinen Ausfolgungsanspruch aus dem Vertrag geltend machen.

Entscheidungstexte

7 Ob 85/74
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